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"MEMORIAL UND BERICHT WARUMB ICH UNDERSCHREIBNER[JOHANN NIKLAUS
TRITT VON WILDEREN] WEGEN ÜBERLASSUNG DES HALBEN THAIL
DER GRICHTSHERRLIKAIT WILDEREN[DEM THURGAU] DEN ABZUG
ZU GEBEN NIT SCHULDIG SEIN VERHOFF"

"Nachdem mein Vetter Hans Azenhols [=A z e n h o l z , von St . Gallen ] die

Grichtsherrlikeit Wildern dem Vetter Christoff Büffler  des Raths der

Statt St . Gallen und meinem Juncker Vatter [Niklaus Tritt von Wil¬

deren]  sei . Anno 1624 aigenthumblich noch bey seinen Lebzeiten uberlassen,

ist hernach der halbe thail dises Guoths mit seiner gwüsse condition mir für

mein heürathsguoth , laut cession , Anno 1637 ubergeben worden , von welchem

thail ich Anno 1641 volgents mit 4000 fr . mich hab auslösen lassen , welche

Summa thails mit Reben in dem Landt , thails mit einer starcken gegen Rechnung

unnd anweisung in dem Landt abgericht und bezahlt worden , aus welchem under-

schidliche erhebliche exceptiones erscheinen , welche aller Orthen erheblich

auch befunden worden , mich diser anforderung zu befreyen.
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Für das Erst wirt wahr gemacht , dass eben mein Juncker Vatter sei . damahls als
Er von obgemeltem Azenhols die herrürente sein Erbsportion aus dem Landt in
die Statt würcklich gezogen , ist Er Vatter sei . . . . diser Grichtsherrlikeit
(crafft bey handt habenten ledigsagungs Brieff ) des abzugs ledig erkhent wor¬
den, wie vill mehr ich , der den Landtherren [d. h. den VII im Thurgau reg . Or¬
ten =VIII Alte Orte ausg . BE] nit benimb[t ] , hierin auch kein ander Enderung
sich befindt , als was der Büffler halb besessen , anietzo völlig besitzen
thuott.

Für das ander in dem die heürathgüetter aller Orthen des Abzugs befreyt , wirt
hoffentlich dises privilegium bey mir aufzuheben der an fang nit gemacht wer¬
den.

Für das tritte ist der zwüschen dem Büffler und mir au ff das Pappir verzaich-
nete Vergleich nit als ain Kauff , sonder als zu bescheinen ain Auslossung
Contract intituliert unnd ausgefiertiget worden.
Für das Viert seindt mir Reben in dem Landt per 650 fr . anzunemen eingedingt
worden, welche Summa als ain tausch nit zu verabzugen.
Für das Fünf ft seindt bey disen 4000 fr . von dem Büffler zuforderst 1282 fr.
21 kr . abgezogen worden, welche zum theil bey Wilderen Rechnung, zum thail we¬
gen gelaister in St . Gallen Bürgschafft schuldig gewessen , umb welche Schuldt
ob wollen kain special obligation , zu verheütung under den Befründten ainer
dissidenz aufgericht , so ist Jhme Büffler aber bey künfftiger diser auslos¬
sung, als die attestation zu erkhennen gibt , solche praetension einzubehalten
versprochen worden.
Für das Sexte seindt an den noch restierenten 2600 fr . , so wür wegen Vätter-
liches Erb meiner Schwöster Anna Catharina Trittin [von  Wilde-
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r e n] sei . hinderlassnen Erben schuldig seindt lauth Quittung 1700 fr . ab-
gericht worden, in deme diser halbe thail nebent auch unserem haab unnd Guoth
in genere verschreiben , als ist dise Summa auch billich von dem Abzug zu re-
solvieren.

Für das Sibent ist dise Auslossung nit under der Regierung des Herren Landt-
vogts [im Thurgau , Hans Jakob ] Füesslin [Landvogt von 1644- 1646] , son¬
der under seiner Vorfharer [Landvogt im Thurgau , Jakob Leuzinger,
Landvogt von 1642- 1644] beschechen , von welchem aber so woll als von dem H.
Füesslin niemahl bin angeforderet worden.
Für das Acht wirt nit zu docieren sein , dass ainmahl von dergleichen fhälen,
als anietzo der Meinig beschaffen , woll aber was Ererbt Seye verabzugt wor¬
den, dahero woll ad notam zu nemen, dass ohnangesechen , Sollen meiner ober-
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melter Schwöster Sei . Rinderen Grossväterlich Guoth albrait 6100 fr . ohne

ainigen Abzug empfangen , von welchen die Statt Costanz , als von ainer Erb¬

schafft billich bey der noch restierenten schuldt einzufordem wurde verblei¬

ben , so ich bey erzählter beschaffenheit , was äbzugs leiden mäste.

Demnach dise meine rationes der Wahrheit gemess , als häb ich solche in dis

Memorial verfasst dem Herren Schwager [Beat II . Zurlauben ] ubersenden wol¬

len , mit Pitt gehöriger Orthen solches bester massen zu recomendieren . Die

Uhrsach aber dass dise meine absonderliche Motiva iungst zu Baden [an der
2

Jahrrechnung vom 4 . Juli 1649 ] den Siben [ im Thurgau ] Regierenten Orthen

durch die von allhiesiger Statt [Konstanz ] abgeordnete Herren [Johann Jakob

L a n z und Philipp H e i n z e l ] nit seindt demonstriert unnd zu erkhen-

nen geben worden 3 ist kainer anderen Uhrsach zuzumessen 3 als weilandt man ex

parte der Statt Costanz der opinion unnd Mainung gestanden , dass wan die haupt-

sach den äbzug betreffent als auch beschechen , Erleütert unnd richtig 3 wurden

die Jenige 3 von welchen der Abzug begert , consequenter auch ledig erkhent wer¬

den , dähero wegen meiner absonderliche instruction den äbgeordneten Herren

zugeben ohnötig befunden.

Jn considération also diser meiner erheblichen motiven , zuforderst auch meiner

hocheherender Herren Schwägern g [ross ] günstige assistenz und hilf , will ich

mich vertrösten , die lobl . Siben Regierente Orth werden , als der Sachen selbst

billikeit erforderet , mich dises beschwerlichen Abzugs anforderung gnedig

und günstig ledig erkhennen , und durch andere Mittel den Herren Füesslischen

aus der Landtgraffschafft Turgeuw ein content machen.

[gez . ] Niclas Tritt [von Wilderen ] "

"Abzug Ja.  MfcZaui Tnltttn von Con&tantz bitnä ^ mda.
1649  wΰάοΛ nachgefaiAen Jm dzc.mbAU> [an din. TagAatzung doA Rill  ÖAti vom

315. Vzzmb&i] zuo Badin"

1 ) Anna Katharina Tritt von Wilderen hatte 1612 Johann Rudolf R e d i n g
geheiratet . Deren Tochter Maria Barbara R e d i n g heiratete dann 1636
Beat  Jakobi.  Zurlauben.

2 ) s . EA VI 1 , 6 (Nr . 10 ) , spez . 1178 Art . 243 . Beat II . Zurlauben war
einer der Zuger Tagsatzungsgesandten.

3 ) s . ebenda 22 (Nr . 20 ) . Beat II . Zurlauben war widerum einer der Zuger Tag¬
satzungsgesandten .

%kJ  '

Kopie. Dorsualnotiz von Beat II . Zurlauben. AH 88 , 154- 155
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